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Einleitung

A. Einführung und Problemstellung

Die Dienstleistungsrichtlinie entstammt bereits dem Jahr 2006.1 Bis zum Ende des
Jahres 2009 war sie umzusetzen.2 Dass es sich um einen äußerst progressiven, in
diesem Umfang bisher noch nicht da gewesenen Ansatz zur Verwaltungsmoderni-
sierung in den Mitgliedstaaten handelt, ist bereits hinlänglich bekannt und soll
vorliegend nicht noch einmal im Einzelnen dargestellt werden. Die wesentliche
Neuerung, die der Dienstleistungsrichtlinie zu verdanken ist, ist die auf Art. 6 DLRL
beruhende Einführung der Institution „einheitlicher Ansprechpartner“. Mit ihrem
Einzug in das Verwaltungsrechtssystem der Bundesrepublik wurde nicht nur in
praktischer Hinsicht sondern auch rechtlich eine grundlegend neue Einrichtung
implementiert. Ein den sachlich zuständigen Behörden vorgeschaltetes „Front Of-
fice“, über das die gesamte Kommunikation zwischen Bürger und Behörden abge-
wickelt wird, war dem deutschen Verwaltungsrecht bisher fremd. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass die Umsetzungsbemühungen von äußerst spannenden Rechts-
fragen begleitet worden sind, die in all ihren Nuancen auch Gegenstand vielfältiger
wissenschaftlicher Beschäftigung waren und sind. Im Fokus stand immer wieder die
Frage nach der am besten geeigneten Verortungsoption, was in der Bundesrepublik
deshalb von besonderem Interesse war, weil die Materien des Verwaltungsverfahrens
und der Verwaltungsorganisation nach der grundgesetzlichen Kompetenzordnung im
Wesentlichen Sache der Länder sind. Ganzheitliche Überlegungen zu den Vorzügen
und Nachteilen der einzelnen Umsetzungsvarianten mussten daher den 16 indivi-
duellen Lösungsvorstellungen weichen, die sich vielmehr an den jeweiligen Vor-
aussetzungen und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Bundesländer orientierten.
Die Idee, dem Dienstleister einen einzigen Ansprechpartner an die Hand zu geben,
der diesen durch das gesamte, mit seinem Vorhaben einhergehende Verfahren lotst
und diesem buchstäblich mit Rat und Tat zur Seite steht, ist an sich als ein großer,
sogar überragender Fortschritt ausdrücklich zu begrüßen. Jedoch, und das wird
bereits aus der hier erfolgten kursorischen Darstellung deutlich, scheint der dem
deutschen Staatsaufbau zugrunde liegende Föderalismus nicht gerade den idealen
Rahmen zu bieten, um ein solches Vorhaben umzusetzen. Dass eine – wie auch
immer interpretierte – „Einheitlichkeit“ des Ansprechpartners ins Wanken geraten
kann, wenn sich 16 eigenständige Verbände einer Umsetzung annehmen, ist in der

1 „Richtlinie 2006/123/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt“, ABl. L 376/36 ff. v. 27. 12. 2006.

2 Vgl. Art. 44 Abs. 1 DLRL.



Literatur schon des Öfteren angeklungen.3 Nicht thematisiert wurde dagegen, dass
die in Deutschland nunmehr erfolgte Umsetzung jedoch tatsächlich mit dem Ge-
danken der Einheitlichkeit, so wie er der Dienstleistungsrichtlinie vorschwebt, nicht
vereinbar sein könnte. Dies ist aus mehreren Gründen verwunderlich: Zunächst
deshalb, weil schon die Anzahl von mehr als 300 einheitlichen Ansprechpartnern, die
es mittlerweile in Deutschland gibt, zumindest Anlass zu kritischer Auseinander-
setzung hätte bieten müssen. Doch nicht nur dieser eher praktische Gesichtspunkt,
sondern schon die bloße Heranziehung unionsrechtlicher Dogmatik begründet
ernstliche Zweifel an einer richtlinienkonformen Umsetzung. Namentlich geht es um
das effet utile-Prinzip, welches insbesondere innerhalb der Auslegung unions-
rechtlicher Normen wirkt und demgemäß ganz wesentlich die Interpretation einer
Richtlinie bestimmt. Schließlich verwundert, dass die Effektivität der Richtlinien-
umsetzung nicht im Zusammenhang mit der stets betonten besonderen Regelungs-
intensität der Dienstleistungsrichtlinie in dem hier darzustellenden Umfang the-
matisiert worden ist. Dass die Richtlinie besonders weitreichende und besonders
konkrete Vorgaben zur Verwaltungsmodernisierung macht, wurde umfassend be-
leuchtet und dominierte die wissenschaftliche Literatur insbesondere nach Be-
kanntwerden des Richtlinienvorschlags. Dies führte sogar dazu, dass vermehrt
Zweifel an der Kompetenz der Union zum Erlass solch weitgehender Vorschriften
wie der um den einheitlichen Ansprechpartner laut wurden.4

Anhand der folgenden Untersuchung soll gezeigt werden, dass die in der Bun-
desrepublik erfolgte Umsetzung der Art. 6 ff. DLRL dann, wenn das effet utile-
Prinzip tatsächlich ernst genommen wird, dem hinter der „Einheitlichkeit“ stehenden
Sinn und Zweck nicht gerecht wird. Es geht konkret darum, die scheinbar unter-
schätzte Diskrepanz zwischen dem unionsgesteuerten Versuch, eine möglichst
nutzerfreundliche, einheitliche Rechtslage herzustellen und dem föderalistischen
Prinzip der Bundesrepublik darzustellen. Damit einher geht die Frage, ob die Union
überhaupt befugt ist, solch weitgehende Vorgaben wie die zur Errichtung einheit-
licher Ansprechpartner zu treffen.

Die Untersuchung erhält dadurch einen besonderen praktischen Bezug, dass
jüngst die Europäische Kommission in einer Mitteilung zum Stand der Umsetzung
der Dienstleistungsrichtlinie vom Juni 20125 einige Defizite bei der Errichtung der
einheitlichen Ansprechpartner in den Mitgliedstaaten moniert und bis zum Ablauf
des Jahres 2014 unter anderem eine Nachbesserung unter dem Stichwort „An-
sprechpartner der zweiten Generation“ angemahnt hat.6 In der Mitteilung wird

3 s. bspw. Ernst, DVBl. 2009, 953 (959); Schliesky, in: Leible, Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie, S. 43 (56 f.); Ziekow, GewArch 2007, 179 (182); Windoffer, NVwZ 2007,
495 (498).

4 s. insbes. Scholz, FS Bauer, S. 169 (172 ff.).
5 Communication from the Commission „A partnership for new growth in services 2012 –

2015“.
6 Communication from the Commission „A partnership for new growth in services 2012 –

2015“, S. 13.
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insbesondere betont, die Mitgliedstaaten müssten es künftig gewährleisten, dass die
Richtlinie ihre volle Wirksamkeit entfalten könne.7

B. Gang der Untersuchung

Im Ausgangspunkt (Kapitel 1) steht die methodologische Grundlegung für die
sich anschließende Auslegung des Art. 6 DLRL. Dabei wird eine umfassende Be-
trachtung der unionsrechtlichen Auslegungsmethodik erfolgen, bei welcher der effet
utile als dominierendes Prinzip herauszustellen sein wird. Im Anschluss daran
(Kapitel 2) wird das Begriffsverständnis herausgearbeitet, das der „Einheitlichkeit“
im Sinne des Art. 6 DLRL zugrunde zu legen ist und es wird dargestellt, welche
Folgen sich für eine mögliche nationale Errichtung der einheitlichen Ansprech-
partner daraus ergeben. Daraus resultierend soll der Frage nachgegangen werden, ob
die Union überhaupt die Kompetenz zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ein-
heitliche Ansprechpartner in diesem Sinne zu errichten, besitzt (Kapitel 3). Im
Folgenden (Kapitel 4) wird der Fokus auf die nationale Umsetzung in der Bundes-
republik gerichtet. Hier werden zunächst die einzelnen, in den Bundesländern im-
plementierten Modelle dargestellt. Sodann geht es darum, die konkreten Grenzen
aufzuzeigen, an die die einzelnen einheitlichen Ansprechpartner kompetenzmäßig
stoßen, wobei der Kategorie der Verbandskompetenz tragende Bedeutung zukommt.
Abschließend (Kapitel 5) wird ein Vorschlag unterbreitet werden, wie die Herstel-
lung eines richtlinienkonformen Zustandes erfolgen könnte.

7 Communication from the Commission „A partnership for new growth in services 2012 –
2015“, S. 3.
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